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 f) die Mitglieder der Aktionsgruppe würden die Einberufung eines weiteren Treffens der Aktions-

gruppe durch den Gemeinsamen Sondergesandten begrüßen, falls er dies für notwendig hält, um die kon-

kreten Fortschritte in allen in diesem Kommuniqué vereinbarten Punkten zu überprüfen und festzulegen, 

welche weiteren und zusätzlichen Schritte und Maßnahmen seitens der Aktionsgruppe zur Bewältigung der 

Krise erforderlich sind. Der Gemeinsame Sondergesandte wird außerdem die Vereinten Nationen und die 

Liga der arabischen Staaten unterrichtet halten. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7039
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Handlungen verbrecherisch und nicht zu rechtfertigen sind, ungeachtet ihrer Beweggründe und 

gleichviel wo, wann und von wem sie begangen werden. 

 Der Rat erinnert daran, dass alle nach dem humanitären Völkerrecht bestehenden Ver-

pflichtungen unter allen Umständen zu achten sind. Er erinnert insbesondere an die Verpflichtung, 

zwischen Zivilbevölkerung und Kombattanten zu unterscheiden, an das Verbot unterschiedsloser An-

griffe und von Angriffen auf Zivilpersonen und zivile Objekte sowie das Verbot des Einsatzes chemi-

scher Waffen und der Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegführung, 

die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen. Der Rat fordert al-

le Parteien nachdrücklich auf, alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie Menschen-

rechtsverletzungen und -missbräuche sofort einzustellen und zu unterlassen, fordert alle Parteien auf, 

ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht uneingeschränkt zu achten und alle geeigne-

ten Schritte zum Schutz von Zivilpersonen zu unternehmen, namentlich indem sie Angriffe auf zivile 

Objekte, darunter medizinische Zentren, Schulen und Wasserstellen, unterlassen, und fordert alle Par-

teien außerdem auf, es zu vermeiden, in bevölkerten Gebieten militärische Stellungen zu errichten. 

Der Rat erinnert in dieser Hinsicht daran, dass die syrischen Behörden die Hauptverantwortung für 

den Schutz der Bevölkerung tragen. 

 Der Rat erinnert außerdem daran, dass nach dem humanitären Völkerrecht Verwundeten und 

Kranken so umfassend und so schnell wie möglich die für ihren Zustand erforderliche medizinische 

Pflege und Betreuung gewährt werden muss und dass medizinisches und humanitäres Personal, Ein-

richtungen und Transporte geschont und geschützt werden müssen. Zu diesem Zweck fordert der Rat 

mit Nachdruck freien Durchlass in alle Gebiete für Sanitätspersonal und medizinische Hilfsgüter, ein-

schließlich chirurgischer Artikel und Medikamenten. 

 Der Rat betont, dass das Ausmaß der durch den Konflikt in der Arabischen Republik Syrien ver-

ursachten humanitären Tragödie sofortiges Handeln erfordert, um die sichere und ungehinderte Er-

bringung humanitärer Hilfe im gesamten Land zu erleichtern, insbesondere in den Gebieten und Dis-

trikten, in denen der humanitäre Bedarf besonders dringend ist. Er verurteilt alle Fälle der Verweige-

rung des humanitären Zugangs und erinnert daran, dass das willkürliche Vorenthalten der für Zivilper-

sonen lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen Behinderung von Hilfsliefe-

rungen und des Zugangs, einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen kann. 

 Der Rat fordert alle Parteien, insbesondere die syrischen Behörden, nachdrücklich auf, alle ge-

eigneten Schritte zu unternehmen, um die Anstrengungen der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorgani-

sationen und aller an den humanitären Hilfsmaßnahmen beteiligten humanitären Akteure zu erleich-

tern, den Betroffenen in der Arabischen Republik Syrien humanitäre Soforthilfe zu leisten, insbeson-

dere indem sie den sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zu den hilfebedürftigen Bevölke-

rungsgruppen in allen Gebieten unter ihrer Kontrolle und über die Konfliktlinien hinweg umgehend 

erleichtern. Er befürwortet außerdem die weitere Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, 

ihren Sonderorganisationen und allen in Betracht kommenden Parteien, einschließlich der syrischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit dem Ziel, im gesamten syrischen Hoheitsgebiet den Zu-

gang und die Erbringung von Hilfe zu erleichtern. 

 Der Rat fordert ferner die syrischen Behörden nachdrücklich auf, sofortige Maßnahmen zu er-

greifen, um die Ausweitung der humanitären Hilfseinsätze zu erleichtern, und bürokratische Be-

schränkungen und sonstige Hindernisse aufzuheben, indem sie insbesondere 

 a) weiteren inländischen und in
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sofortige und vollständige Umsetzung des Genfer Kommuniqués hinarbeiten, das das Ziel verfolgt, 

jeder Gewalt und allen Völkerrechtsverstößen und -missbräuchen ein sofortiges Ende zu setzen und 

einen politischen Prozess unter syrischer Führung zur Herbeiführung eines Übergangs zu erleichtern, 

der den berechtigten Bestrebungen des syrischen Volkes Rechnung trägt und es dazu befähigt, unab-

hängig und demokratisch über seine eigene Zukunft zu entscheiden. Er erklärt erneut, dass so bald wie 

möglich eine internationale Konferenz zur Umsetzung des Genfer Kommuniqués einberufen werden 

muss, um einen politischen Prozess unter syrischer Führung zur Herbeiführung eines Übergangs zu 

erleichtern, der eine rasche Beendigung des Konflikts in der Arabischen Republik Syrien ermöglichen 

würde. 

 Der Rat ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die humanitäre Lage in der Arabi-

schen Republik Syrien und deren Auswirkungen auf die Nachbarländer zu informieren und dabei auch 

Angaben zu den Fortschritten bei der Durchführung der in dieser Erklärung des Präsidenten umrisse-

nen konkreten Schritte zu machen. 

 Am 11. Oktober 2013 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den Gene-

ralsekretär
24
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